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M 95 Dienstag , den 14. Huguft abends 29. Jahrgang 1917

Lokales.
* Das Eiserne Kreuz 2 . Klasse wurde verliehen

dem Vizefeldrvebel Willi Neubronner , Offiziers¬
aspirant und Beobachter bei einer Feldluftschiffer-
Abteilung in Flandern.

* Dem Polizeisergeanten Herrn Fritz Weigand
ist von Seiner Majestät dem König die Rote
Kreuz Medaille III . Klasse verliehen und vom
Herrn Bürgermeister persönlich übergeben worden.

* Das von der Stadt besorgte Gesriergeflügel
hat wieder allgemeinen Beifall gefunden , sodaß
eine abermalige Lieferung erfolgen soll . Wir ver¬
weisen auf unsere Bekanntmachung im amtlichen
Teil . Es wäre zu wünschen , daß die Meldungen,
der Güte der Ware entsprechend , zahlreicher als
bisher eingehen.

* Von der Polizeiverwaltung wurden nach¬
folgende Personen wegen Felddrebstahls rechts¬
kräftig mit Geldstrafen bezw . Haft belegt . :

Georg Richter in Rödelheim (Obstdiebftahl ) ,
Leonhard Leidenbach , Cronberg , (Obstdiebstahl ) ,
Georg Hirschmann , Cronberg , (Obst - und Futter¬

mitteldiebstahl ) ,
August Knecht , Schüler , Cronberg , (Obstdiebftahl ),
Wilhelm Krieger , Cronberg , Scheibenbuchschweg,

(Obstdiebftahl ),
Wilhelm Schaub , Cronberg , (Obstdiebftahl ) ,
Wilhelm Zimmerling , Cronberg , (Futtermittel¬

diebstahl ) ,
Rudolf Kunz , Schüler , Cronberg , (Obstdiebftahl ),
Karl Konradi , Schüler , Cronberg . (Obstdiebftahl ) ,
Thomas Leidenbach , Cronberg , Talstraße , (Obst-

diebstahl )̂
Frieda Kunz , Schülerin , Cronberg , (Obstdiebstahl ) ,
Christine huttenlehner , Cronberg , (Futtermittel¬

diebstahl ) .
* Zur Verhütung von Feldfreveln sind im

Kreise eine Anzahl Reiterpatrouillen kommandiert,
die auch zur Nachtzeit ihre Tätigkeit ausüben.
Nach der ihnen erteilten Instruktion haben die
Patrouillen in der Dunkelheit Personen , die ihnen
verdächtig erscheinen , anzurusen . Die Instruktion
geht weiter dahin , daß , falls der Angerufene nicht
stehen bleibt , auf denselben zu schießen ist. Da Feld-
frevler sich ebenfalls Nachts auf den Wegen umher¬
treiben , so kann diese die gleiche Maßregel treffen,
falls sie nichtstehen bleiben . Es kann nur Jeder,
der zur Nachtzeit auf Straßen und im Felde nichts
zu suchen hat , in seinem eigenen Interesse gewarnt
werden , Straßen und Feld zu betreten . Jedenfalls
ist dem Anruf der Patrouillen Folge zu leisten.

den 15 . August ds. Is . werden im Geschäftslokal des
Konsum Vereins

ökWM. MM . Sago
verkauft . | Die Ausgabe erfolgt gegen Abgabe des
Lebensmittelbrzugsscheines

Abschnitt Q
in folgender Ordnung:
Vormittags:

von 8 — 9 Uhr an Inhaber der Bezugsscheine
Nr . 2001 — 2400

von 9 — 10 Uhr
von 10— 11 Uhr
von 11— 12 Uhr

Nachmittags:
von 2—3 Uhr
von 3—4 Uhr
vou 4—5 Uhr
von 5—6 Uhr

Nr . 2401 — 2800
Nr . 2801 — 3325
Nr . 1- 400

Nr . 401 - 800
Nr . 801 — 1200
Nr . 1201 — 1600
Nr . 1601 — 2000

Auf einen Abschnitt entfallen 126 gr . Ein An¬
spruch auf eine bestimmte Sorte besteht nicht.
Die angegebenen Zeiten sind genau einzuhalten.

Cronberg , den 14. August 1917.
Der Magistrat . Müller -Mittler.

Trohes Haupt -Quartier , 14 . August 1917 . ( W .T .B .Amtlich)
Westlicher Kriegsschauplatz

Starke Angriffe der verbündeten Gegner bereiten sich vor.
Hrmee des (Seneralfeldmarschall Kronprinz Hupprecht von Bayern
Der Feuerkampf auf dein Schlachtfelds jin Flandern war wechselnd

stark . Er erreichte an der Küste nordöstlich und östlich von Ipern abends
wiederum große Heftigkeit . Gewaltsame Erkundungen der Gegner brachen
an mehreren Abschnitten unserer Abwehrzone ergebnislos zusammen . Süd¬
östlich von Westhoek warfen wir die Engländer aus einigen Waldstücken
zurück . Im Artois war die Kampftätigkeit durchweg gesteigert , vornehmlich
beiderseits von Lens und der Scarpe . Auch an dieser Front scheiterten
mehrere englische Vorstöße . Bei einem Unternehmen sächsischer und
bayrischer Sturmabteilungen bei Neufchatelle wurde eine größere Anzahl
Portugiesen gefangen eingebracht.

front des deutschen Kronprinzen
An der Aisne -Front und in der West-Champagne war erhebliche Zunahme des

Artillerie -Feuers merklich. Am Cornilleberge , südlich von Noroy griffen die Franzosen
2mal ohne jeden Erfolg die von uns dort am 10 . 8 . gewönne Stellung an . An der
Nordfront von Verdund lag die Artillerie tagsüber mit nur geringen Unterbrechnung
in scharfen sich dauern steigerntem Feuerkampf . Der Franzose hat in diesem Kampf-
abschnit wieder starke Kräfte vor allem an Artillerie herangeschafft.

Hrmee des ©eneralfeldmarschall Rcrzog Hlbrecbt von Mürttemberg
Zwischen Maas und Mosel wurden feindliche Vorstöße bei Fliray abgeschlvgen . In der Lothtrinaer

Ebene und im Suntgau war gleichfalls die Feuertätigkeit lebhafter als sonst.

In zahlreichen Luftkämpsen wurden 9 seindl . Flieger und 2 Fesselballone abgeschlossen . Oberleut
Mossler hat am 12 . 8 . seinen 23 . und 24 . Gegner zum Absturz gebracht.
Örtlicher Kriegsschauplatz.

front des 6enelderalfmarscbatls Prinzen Leopold von Bayern
Keine größeren Gefechtshandlungen.

front des Generalobersten Erzherzog Joses
Südlich des Trotusul -Abschuittes machte der Gegner uns durch starke Gegenangriffe unseren Gelände-

gewinn streitig . Auch südlich ! des Ojtos - und Casinutales versuchte er Heftige Angriffe die sämtl.
zurückgeschlagen wurden.

Heeresgruppe des Generalkeldmarschall von Mackensen
Bei Panicu kam es zu neuen Kämpfen , bei denen der Feind in erfolglosen Angriffen schwerste

Verluste erlitt . Zwischen Susita - und Putnatal drängten unsere Truppen , den sich zähe wehrenden
Gegner nach Nordwesten ins Gebirge zurück. Längs des unteren Sereth verliefen Vorfeldgefechle
für uns günstig . Gefangene und Beute wurden geborgen . Im Mündungsgebiet der Donau lebte
die Feuertätigkeit auf.

Mazedonischen front Nichts neues.
_ _ _ _ Der erste Generalquartiermeister : Luvendorff.

Am Mittwoch
den 15 . und Donnerstag , den 16 . ds . Mts . werden
in der Zehntenscheune

Weisse Hüben
ausgegeben.

Die Ausgabe am
Mittwoch , den LS . August
erfolgt für nachstehende Straßen:

Vormittags:
von 8 bis 9 Uhr:

Adler -, Altkönig -, Bahnhof -, Bleich -, Burger¬
straße , Burgweg.

Don 9 bis 11 Uhr:
Doppesstraße Eichenstraße.

Von 11 bis 12 Uhr:
Feldbergweg , Frankfurterstr.

Nachmittags:
Don 2 bis 3 Uhr:

Friedensw ., Gartenstraße , Grabenstraße .I
Von 3 bis 4 Uhr:

Gr . Hinterftraße , Güterbahnhof , Hainstraße.
Von 4 bis 5 Uhr

Hanmutftraße . Hauptstraße.
Von 5 bis 6 Uhr:

H . Winter - , Höhen -, Jamin -, Katharinenstraße
Kl , Hinterstr ., Kl . Römerberg.

Domiei -NtnjX , den 14S . Anjf.
Vormittags:

Von 8 bis 9 Uhr :
Königfteinerstr . Krankenhausstraße.

Von 9 bis 10 Uhr:
Kronthal , Kronthaler -, Lindenftruth-, Mam-
molshainerwg.

Von 10 bis 11 Uhr:
Mauerstr . , Minnholzweg , Neuerberawea.

Von 11 bis 12 Uhr:
Obere tzöllgaffe , Oberhöchstädterlandstraße,
Pferdsstr . , ' Römerberg , Rumpf -, Schafhof,
Scheibenbuschweg.

Nachmittags:
Von 2 bis 3 Uhr:

^schillerstr ., Schirnstraße , Schloßftr.
Von 3 bis 4 Uhr:

Schönbergerfeld , Schreyer -, Steinstr.
Von 4 bis 6 Uhr:

Synagogen -, Talstraße , Talweg.
Von 5 bis 6 Uhr:

Tanzhausstr . Unt . Höllqaffe , Unt . Talerfeldweg
Vittoriastraße , Vogelgefanggasfe , Wilhelm
Bonnstraße.

Auf den Kopf entsält 1 Pfund.
Preis je Pfund 10 Pfennige.
Es wird ersucht kleines Geld mitzubringen.
Ausweiskkbsten sind zwecks Abstempelung vor¬

zulegen.
Es ist nicht angängig , wenn gleichzeitig

Waren für mehre Haushaltungen , welche ver-
schiene Ausgabezeiten haben , abgeholt werden.

Cronberg i . T ., den 14 . August 1917.
Der Magistrat . Müller -Mittler.



Bekanntmachung.
Vorschriften

betreffen Einschränkung desGasverbrauches für die
von der Hefsen-Nassauischen Gas-Aktiengesellschaft in
Höchsta. M , versorgten Gemeinden: Höchst a.  M .,
Höchst-Unterliederbach,Höchst-Sindlingen, Höchst-Zeils-
heim, Ried, Sossenheim, Soden, Neuenhain, Eschborn,
Hattersheim, Kriftel, Niederhöchstadt, Cro nbera,
Schönberg, Falkenstein, Kömgstein, Oberurfet und
Bommersheim.

Messergröße von 100 Flammen können von mir, unter Vor¬
behalt der Wiederruses, Ausnahmen zugelassen werden, solange
dadurch die Leistungsfähigkeit der Gasanstalt nicht unzulässig
beansprucht wird. Bei Anschlüssen, die über diesen Rahmen
hinausgehen ist besondere Zustimmung des Herrn Reichs¬
kommissars erforderlich und bei der Kriegsamtstelle Frank¬
furta. M. Blitrersdorfplatz 2711 zu beantragen.

Den industriellen und gewerblichen Abnehmern ist verboten,
Aufträge ohne weiteres anzunehmen, durch deren Uebernahme
sie zu einer Vergrößerungs des ihnen zugebilligten Gasver¬
brauches veranlaßt oder genötigt werden.

^8 5.
trme Warmwasserbereiter dürfen ohneGasbadeöfen und zentr

c _ v c „ esondere Genehmigung nur zur Bereitung von Bädern am
Auf Grund der Ausführungsbestimmung vom 26. 7. 1917 Samstag und Sonntag benutzt werden. Ausnahmen werden

zur Verordnung des Herrn Reichskommissars für Elektrizität
und Gas von gleichen Tage, betreffend Sicherstellung des
Betriebes der Gasanstalten werden nachstehende Vorschriften
über die Einschränkung des Gasverbrauches veröffentlicht.

8 i.
Der Gasverbrauch der Gasabnehmer wird eingeschränkt,

derart, daß jeder Abnehmer, der schon im Vorjahre Gas be¬
zogen hat, künftig nur noch einen Anteil seines früheren Be¬
zuges erhält. Als Grundlagen dienen die entsprechenden Ver¬
brauchsmonate des Vorjahres, wobei für jeden Abnehmerdas
durch besondere Messer abgegebene Leucht-, Koch-, Heiz- und
Münzgas zusammen gefaßt wird.

Bis auf weiteres beträgt gegen die entsprechenden Verbrauchs-
msnate des Vorjahres der zuläss i ge Verbrauch:

a. für Woh nun gen:
Bei eines vorjährigen Gasverbrauchs in 2 Monaten"
1) bis einschließlich 40 cbm monatlich 90 vm Hundert
2) „ .. 60 „ „ 85 „
3) „ .. 160 „ „ 80 „
4) von über 160 „ „ 75 „ „

d. für alleübrigen Zwecke:  80 „ „
Ergibt die Berechnung zu einen kleineren Verbrauch, als

ihn die nächstniedrigere Stufe vorfieht, so ist der höchstzulässige
Verbrauch dieser Stuft maßgebend.

Wo Verbrauche nach 2. und b. durch einen Gasmesser
gehen ist nachh. zu berechnen.

Neu hinzutretende Abnehmer sind bei Gaszuteilung so zu
behandeln, wie die schon vorhandenen gleichartigen Abnehmer.

Bei einem gewöhnlich hohen Verbrauch im Vorjahre kann
die Zuteilung noch weiter beschränkt werden, bei einem nach¬
weislich, durch besondere Umstände im Vorjahr veranlaßten un¬
gewöhnlichen niedrigen Gasverbrauch kann ausnahmeweise auf
Erhöhung der Zuteilung bewilligt werden.

8 2
Um die Ueberschreitung der nach § 1 zugeteilten Eas-

mengen nachdrücklich zu verhindern, hat der Abnehmer nach
den Ausführungsbestimmungen des Herrn Reichskommissars
für jedes zehrverbrauchte Kubikmeter ein Aufgeld vonMPfg
an das Gaswerk zu zahlen.

In besonderen Fällen kann dieser Aufpreis mit Zustimmung
der Reichskommissars erhöht werden.

8 3.
Die Einschränkungsvorschriften in § 1 gelten auch für die

kriegswichtigen Betriebe; Ausnahmen können im Allgemeinen
nur wiederruflich für die Herstellung unmittelbaren Heeres¬
bedarfes, für Massenspeisungen, Lazarette, Krankenhäuser,
Eisenbahnbetriebsmittel und Wasserwerke und zunächst nur
bis 1. Oktober ds. Js . erteilt worden. lieber solche Anträge
befinde ich gemeinsam mit der Kriegsamtstelle. Berufung ist an
den Herrn Reichskommissar für Elektrizität und Gas zulässig.

Die Herstellung neuer Hausanschlklsse das Legen von Gas
rohren innerhalb der Liegenschaften, die Aufstellung von Gas
badeöfen und Gaszimmeröfen find verboten. In außergewöhn
lich dringlichen Fällen und bei Anlagen bis zu einer Gas

bis aus Weiteres zugelassen für die Pflege kleiner Kinder bis
zum vollendeten zweiten Lebensjahre, für Krankenbehandlung
und Krankenpflege, sowie für Schwängere, ohne daß es einer
besonderen Erlaubnis bedarf. Auf Ansordern ist in Krankheits¬
fällen ärztliches Zeugnis vzzvzulegen

8 6.
Das Brennen von Ledchtflammen und Kocheinrichtungen

zu Raumheizungszwecken ist verboten.
Wo andere Heizmöglichkeiten vorhanden sind, darf in der

Zeit vom 1. November bis 31. März Gas zum Heizen von
Wohnungen nicht benutzt werden.

^8 7.
3n den Nachtstunden»gn 11 bis 4 Uhr darf Gas zu

keinerlei Zwecken verbraucht>yierden, abgesehen von vorüber¬
gehender Benutzung des Gases in Krankheits- und Notfällen
und für öffentliche Veleuchtungszwecke.

8. 8.
In ggsverbrauchenden industriellen Anlagen sind für die

Einhaltung vorstehender Bestimmungen die Betriebsleiter,
Werkmeister, Fach- und Hilfsarbeiter, jeder in seinem Arbeits¬
bereich mit verantwortlich.

8 9.
Bei Zuwiderhandlung gegen die Bestimmung der §§ 1,2, 4,

und 6 ist die Absperrung der Zuleitung zu gewärtigen, außer¬
dem hat der Zuwiderhandelde mit der Verhängung der im
nächsten Absatz angegebenen Bestrafungen zu rechnen.

Gemäß der Verordnung des Herrn Reichskommiffars
vom 26. Juli 1917 werden bei Zuwiderhandlungen im
Wiederholungsfälle gegen die 88 1, 2, 4, 5, 6, und8, gegen
8 4 auch die Einrichter, mit Gefängnis bis zu einem Jahre,
mit Geldstrafe bis zu «.Ä 10000.— ober mit einer dieser
Strafen bestraft.

Diese Verordnung tritt mit dem-Tage ihrer Bekanntmachung
in Kraft. _

Von den gesunden Sinn der Bevölkerung erwarte ich, daß
sie vorstehende, vaterländischer Notwendigkeit entspringenden
Vorschriften über die Beschränkung des Gasverbrauches ge¬
wissenhaft befolgt. Anderenfalls wäre ich gezwungen, noch
weitere einschränkende Bestimmungen zu erlassen.
. Alle Zuschriften sind nicht an mich persönlich, sondem am

die Gasstelle in Höchsta. M., Homburgerstraße 22. (Gasge,
selljchaft) zu richten.

Um Beunruhigungen der Gasverbrrucher zu vermeiden
bemerke ich, daß eine ähnliche Einschränkungsvorschrist für den
Elektrizitätsverbrauch in den nächsten Tagen erlassen werden
wird. Me Vorschrift wird Neuanschlüße an Elektrizitätswerke
verbieten und die Rationierung erfolgt- auf 30°/» des Elek-
trizilätsverbrauches gegen den entsprechenden Verbrauch des
Vorjahres.

Höchsta. Main, den 10. August 1917.
Im Aufträge des Reichskommiffars

für Elektrizität und Gas der Vertrauensmann:
Schn ab el-Kühn.

Die Stadt ist in der Lage
nochmals

zu beziehen.
Anmeldungen werden aus

Zimmer Nr. 9 des Bürger¬
meisteramtes bis Samstag den
18 August ds. Ja. Mittags
1 Uhr entgegen genommen.

Eronberg, 14. August 1917.
Her Magistrat'
Müller-Mittler.

4 schöne junge

Hähne
mul3 Hühnerj;u verkaufen.

Näh, in der Geschäftsstelle.

link mmm
fahrfcub
zu verkaufen.

Eschborn
schwaldacherfttahe5.

mmm
1 )ahr alt zu verkaufen.
_ Näh. Geschäftsstelle.
flßorratsfrau

für zwei Stunden vomütta^
gesucht.

heim. Winterftr; 10.

l&» lokii|
mit Bad und sonst. Zubehör
bis 1. Oktober zu. vermuten.

Frankfurterstr. 41.

MWkl
wird in-jedem Quantum sofort
an gekauft; auch alte Geschäft
und Familie,ipapiere, auf Wunsch
unter Plompen-Verschluß ^

Hm 11. llugult starb in einem Feld¬
lazarett an den Folgen (einer (dtweren Ver¬
wundung nach käst 3Jähriger treuer Pflicht-

erlüllung mein lieber Sohn, unter guter Bruder, Schwager
nnd Onkel

Gefreiter

Eduard Klein
Inhaber des Eifernen Kreuzes,

im HKer von 23 Sahren.

3. 11. der trauernden Hinterbliebenen
frou Margarets Klein.

Bekanntmachung.
Montag den 20. August er. vormittags 11 Uhr,

lassen die Erben der Friedrich Rapp Eheleute hier,
das in der Eichenstraße 29 Gelegene Wohn-, Hinter¬
haus und Garten in dem Gasthaus „Zum Grünen
Wald" öffentlich, zum Verkauf aus bieten. Das An¬
wesen kann abends von & Uhr an eingesehen werden.

Eronberg, den 14. August 1917.
_ __ Die Erben._Bekanntmachung.

Am 10. 8. 17. ist eine Bekanntmachung betr. Verbot
der Herstellung von Papiertischtüchern und Papiermnndtüchern
erlaßen worden.

Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amts¬
blättern und durch Anschlag veröffentlicht worden.

älellv. Leneralkommando 18. Armeekorps.

Schönberg Weftnau 28.
Schön möbl. 3 Zimmer Woh'
nung und einzelne Zimw"
auf Tage> Wochen, Monate
bill. Preise elekt. Licht Bad
Schott. Garten. -

2MMdi|
zu vermieten.

PfardÜraße
Eine freundliche

äZigniiff
mit Mansarde und AbdcnNd'
Heizung an Heine richtige
milie zu warmieten.

Jean Kunz,
Hartmutstraße 1.
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